
  FDP Baselland 
Geschäftsstelle 
Industriestrasse 7 
Postfach 420 
CH-4410 Liestal  

 

T +41(0)61 921 9828 

F +41(0)61 921 9651 

info@fdp-bl.ch 

www.fdp-bl.ch 

 
  

Regierungsrat Isaac Reber 

Sicherheitsdirektion  

Rathausstrasse 2 

4410 Liestal 

Versand per E-Mail an sid-sekretariat@bl.ch 

Rheinstrasse 33b  

 

 

 

 

 

 

       Liestal, 18. Dezember 2015 

Vernehmlassung betreffend Änderung des EG StPO (Organisation der Aufsicht, Strafbe-
fehlskompetenz für Übertretungen) 
 
Sehr geehrter Herr Regierungsrat 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Mit Schreiben vom 28. Oktober 2015 haben Sie uns zur Stellungnahme zur oben erwähnten 
Landratsvorlage eingeladen. Gerne machen wir von Ihrem Angebot Gebrauch und lassen uns 
wie folgt vernehmen:  

Für die FDP.Die Liberalen Baselland stellt sich für die Zukunft die Frage, ob aus Gründen der 
Gewaltenteilung die Aufsicht der Staatsanwaltschaft auf ein von der Regierung unabhängiges 
Organ (z.B. Staatsanwaltschaftsrat, Kantonsgericht) übertragen werden sollte. Eine solche 
neue Aufsichtsstruktur sollte effizient organisiert sein und zu keinen höheren Kosten führen. 

Die FDP befürwortet jedoch derzeit grundsätzlich die vorgeschlagene Teilrevision des EG StPO 
betreffend die Fachkommission Aufsicht über Staatsanwaltschaft und Jugendanwaltschaft Ba-
sel-Landschaft sowie die Schaffung einer Delegationsnorm im EG StPO zur Übertragung der 
Strafbefehlskompetenz für Übertretungen an Untersuchungsbeauftragte. 
 
Stellungnahme zu den vorgeschlagenen Gesetzesänderungen 

§ 5 Abs. 2 und 3 EG StPO 

Der Definition der Zusammensetzung der Fachkommission in § 5 Abs. 2 EG StPO wird zuge-
stimmt. 

Die FDP befürwortet die Regelung in § 5 Absatz 3 EG StPO, wonach die Mitglieder der Fach-
kommission ausgewiesene Fachleute im Strafprozessrecht und im Strafrecht sein sollen. Damit 
wird die Einschränkung aufgehoben, dass nur Personen mit Praxiserfahrung in der Strafrechts-
pflege (namentlich in den Bereichen Strafuntersuchung und Anklageerhebung) wählbar sind, 
was den begrüssenswerten Vorteil der Erweiterung des Kreises der wählbaren Personen mit 
sich bringt. Als richtig und wichtig wird die Zusammensetzung der Fachkommission aus aner-
kannten Fachleuten beurteilt, weil so eine effektive und effiziente Tätigkeit der Fachkommission 
sichergestellt ist. 

§ 5a EG StPO 

Die FDP ist mit dem Wahlvorschlagsrecht des Regierungsrates für die Mitglieder der Fach-
kommission ausdrücklich einverstanden. Denn da die Kernfunktion der Fachkommission darin 
besteht, den Regierungsrat bei der Ausübung seiner Aufsichtsfunktion und der Wahrnehmung 
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seiner Aufsichtsverantwortung gegenüber der Staatsanwaltschaft zu unterstützen, erscheint es 
als angezeigt, dass der Regierungsrat dem Landrat Wahlvorschläge für die Fachkommission 
unterbreitet.  

§ 5b EG StPO 

Bei den vorgeschlagenen Varianten zur Neuregelung der Unvereinbarkeiten (§ 5b EG StPO) 
gibt die FDP klar der Variante 1 den Vorzug. Denn diese respektiert die Wahlhoheit des Land-
rats und verschliesst dem Landrat nicht die Möglichkeit, im konkreten Wahlgeschäft baselland-
schaftliche Richterinnen und Richter zu wählen. Durch die Bestellung eines Mitglieds eines Ge-
richts in die Fachkommission kann aktuelles und wertvolles Fachwissen in die Arbeit der Fach-
kommission einfliessen.  

§ 5c EG StPO 

Der Neuformulierung des Auskunfts- und Einsichtsrechts der Fachkommission, welche keine 
inhaltliche Änderung bewirkt, wird zugestimmt. 

§ 5d und 5e EG StPO 

Die FDP lehnt eine Änderung der bisherigen Regelung von § 5 Abs. 5 EG StPO ab, damit auch 
inskünftig die Fachkommission ihren Inspektionsbericht zeitgleich der Justiz- und Sicherheits-
kommission des Landrates sowie dem Regierungsrat zustellt. Dadurch wird sichergestellt, dass 
die Justiz- und Sicherheitskommission als Oberaufsichtsbehörde nicht in einen Informations-
rückstand gegenüber der Regierung gerät und stets über den aktuellsten Stand der von der 
Fachkommission bei der Inspektion gewonnenen Erkenntnisse im Bild ist. 

§ 12a EG StPO 

Die FDP begrüsst, dass eine klare gesetzliche Grundlage zur Delegation der Kompetenz zum 
Erlass von Strafbefehlen in Übertretungsstrafsachen an Untersuchungsbeauftragte geschaffen 
wird.  
 
 
Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Anliegen und stehen Ihnen für die Beant-
wortung allfälliger Fragen gerne zur Verfügung. 
 
 
Mit freundlichen Grüssen 
FDP.Die Liberalen Baselland 
 

 
Christine Frey 
Parteipräsidentin 
 
 

 

 

 

 

 
Ersteller: Fachkommission Justiz und Sicherheit, Stefan Steinemann 


